
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Borgmeyer, 

 

im Rahmen Ihrer Windparkplanung am Standort Bennien wurde von UL eine Schallimmissionsprognose 

erstellt und unter der Berichtsnummer UL-GER-AP21-14016988-01.02 am 06.10.2021 herausgegeben. Mit 

Nachricht vom 09.11.2021 baten Sie um Erläuterung des Absatzes 10 Abschnitt 8.1 Anmerkungen: 

„Die hier vorliegende Berechnung berücksichtigt die bestehenden WEA als Vorbelastung, konzentriert sich 

aber auf die neu geplanten WEA am Standort und die umliegenden Immissionsorte. Eine nachträgliche 

Berechnung und Betrachtung für weitere Immissionsorte in der Umgebung der Vorbelastung wurde nicht 

durchgeführt. Sie ersetzt also nicht eine Schallimmissionsprognose für die bestehenden WEA.“ 

Der genannte Absatz bezieht sich auf die Betrachtung der Vorbelastung durch am geplanten Standort 

bestehende WEA. Es handelt es sich um einen Standardabsatz der, aufgrund des Rückbaus der 

bestehenden WEA, am geplanten Standort keine Anwendung findet. Am geplanten Standort besteht keine 

Vorbelastung durch weitere bestehende oder benachbart geplante WEA. Der Absatz ist somit für den 

geplanten Standort Bennien als obsolet zu betrachten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

UL International GmbH – Zweigstelle Oldenburg 
 

Kathrin Beier 

B. Eng.   

Energy Advisory 

EFG Energy Farming Holding GmbH 
Herr Borgmeyer 
Bornweg 28 
49152 Bad Essen 
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